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1. Für die Berechnung der zulässigen Emissionsquellstärken über den Abluftpfad sollte 
eine spezifizierende Betrachtung der Strahlenexposition unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen des Heft 6 der Schriftenreihe Kernforschung und dessen zwischenzeit-
lich vorgenommener vorläufiger Revision erfolgen. 

Die vorläufige Revision wurde durch Beschluß des Länderausschusses für Atomkern-
energie festgelegt und betrifft folgende Punkte: 

1. Der Ingestionsdosisfaktor für die Schilddrüsenbelastung durch Jod-131 ist 
8,8 ·  105 rem m3/Ci ·  s unter Berücksichtigung der auf den Weidezeitraum 
entfallenden Aktivitätsabgaben.  

2. Der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung von Sperrschichten im Ausbreitungs-
faktor ist ersatzlos gestrichen. 

3. Die Ausbreitungsfaktoren sind mit den Diffusionsparametern nach  F o r t a k  zu 
bestimmen. 
 

2. Um die Vergleichbarkeit mit Emissionsgenehmigungen für Kernkraftwerke zu ge-
währleisten, sollen die entsprechenden Aktivitätsabgaberaten von Nuklidgemischen 
mit den jeweils verwendeten Dosisfaktoren angegeben werden. 


